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S A T Z U N G 
 

Präambel   

Die Mitglieder der Partei „BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN“ (GRÜNE) im Saarpfalzkreis schließen 

sich zu dem Kreisverband Saarpfalz (KV Saarpfalz) zusammen. Sie wollen getreu den vier 

Grundprinzipien „ökologisch, gewaltfrei, basisdemokratisch und sozial“ ihr oberstes Ziel, die 

Erhaltung der Lebensgrundlagen, erreichen. Der Kreisverband erstrebt auf der Basis des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Saarlandes die 

Teilnahme an der politischen Willensbildung, insbesondere durch die Beteiligung an Wahlen, 

und verfolgt die in den Programmen niedergelegten Ziele. Er arbeitet auf der Basis des 

Grundkonsenses von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN sowie der Präambel der Landessatzung des 

Landesverbandes Saarland und respektiert die Satzungen der übergeordneten 

Gebietsverbände.   

§ 1 Tätigkeitsbereich, Sitz und Name   

Der KV Saarpfalz ist ein Gebietsverband (Kreisverband) der Partei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 

Landesverband Saarland, im Sinne von § 7 Abs. 1 ParteienG i.V.m. § 8 Bundessatzung und § 8 

Landessatzung. Sein Tätigkeitsbereich umfasst das Gebiet des Saarpfalz-Kreises mit den 

Städten und Gemeinden Homburg, St. Ingbert, Blieskastel, Bexbach, Gersheim, Kirkel, und 

Mandelbachtal.   

Sitz des Kreisverbandes ist die Kreisstadt Homburg.   

Er führt den Namen „BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN“ (GRÜNE), Kreisverband Saarpfalz.   

§ 2 Mitgliedschaft   

Für die Aufnahme als Mitglied und die Beendigung der Mitgliedschaft, die Rechte und 

Pflichten der Mitglieder sowie für Ordnungsmaßnahmen gelten die einschlägigen 

Bestimmungen der Landessatzung in der jeweils geltenden Fassung. Insbesondere hat jedes 

Mitglied des Kreisverbandes das Recht, durch Ausübung des passiven und aktiven Wahlrechts 

und durch Teilnahme an Mitgliederversammlungen des Kreisverbandes und der Ortsverbände 

im Rahmen der Satzung an der politischen Willensbildung im Kreisverband mitzuwirken; es 

hat zugleich die Pflicht, die Grundsätze der Partei, die wesentlichen programmatischen Ziele 

und die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse anzuerkennen und nach außen zu vertreten 

sowie seinen Mitgliedsbeitrag (ggf. einschließlich seines Sonderbeitrags) ordnungsgemäß 

und pünktlich zu entrichten.   



 

 

§ 3 Gliederung   

Der Kreisverband gliedert sich in Ortsverbände und den Kreisverband selbst. Die 

Ortsverbände wirken in den Grenzen der Städte und Gemeinden im Saarpfalz-Kreis. Im 

Übrigen gilt für die Gründung von Ortsverbänden die Landessatzung in ihrer jeweils 

geltenden Fassung entsprechend. Jeder Ortsverband hat, auch im Falle von Änderungen, 

unverzüglich seine geltende Satzung dem Kreisvorstand vorzulegen und ihm die jeweilige 

personelle Zusammensetzung seines Vorstandes mitzuteilen.   

§ 4 Organe   

Organe des Kreisverbandes sind die Kreismitgliederversammlung (KMV) und der Vorstand.     

§ 5 Kreismitgliederversammlung   

(1) Die Kreismitgliederversammlung ist das oberste Organ des Kreisverbandes. Sie besteht 

aus den anwesenden Mitgliedern des Kreisverbandes; Gäste können zugelassen werden.   

(2) Die Kreismitgliederversammlung ist für alle Beschlüsse und Wahlen des Kreisverbandes 

zuständig, soweit diese nicht ausdrücklich dem Vorstand übertragen sind. Insbesondere 

entscheidet sie über Anträge und Dringlichkeitsanträge des Kreisvorstandes, der Ortsver-

bände, der Arbeitsgemeinschaften und der Mitglieder, nimmt die Berichte der Fraktionen 

entgegen und beschließt die Beitrags- und Kassenordnung (einschließlich Beitragsantei-

len und Sonderbeiträgen). Sie wählt den Kreisvorstand, die Kassenprüfer/innen, die Dele-

gierten des Kreisverbandes für den Landesparteirat und die Bundesdelegiertenkonferenz, 

entlastet den Vorstand und entscheidet über Abwahlanträge.   

(3) Die Kreismitgliederversammlung soll mindestens einmal jährlich stattfinden. Sie ist auf 

Beschluss des Kreisvorstandes möglichst durch die/den Kreisvorsitzenden oder die/den 

stellvertretende(n) Kreisvorsitzenden einzuberufen. Sie ist außerdem binnen eines Mo-

nats einzuberufen, wenn mindestens 20 % der Mitglieder und/oder zwei Ortsverbände 

dies schriftlich beim Vorstand beantragen.  

(4) Die Kreismitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich mit einer Frist von acht 

Kalendertagen und unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung einberufen. Bei besonde-

rer Dringlichkeit gilt eine Notfrist von drei Tagen. Die Einladung erfolgt per E-Mail und 

durch Ankündigung auf der Webpage des Kreisverbandes (alternativ des Landesverban-

des).   

(5) Die Kreismitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 

wurde und mindestens 7 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Sie beschließt über 

ihre endgültige Tagesordnung und kann sich eine Geschäftsordnung geben; sie wird von 

einer/einem der Vorsitzenden geleitet, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 

beschließt.   

(6) Beschlüsse werden mit mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, 

soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist; sie erfolgen durch Handzeichen, 

sofern nicht mindestens ein Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ge-

heime Abstimmung verlangt. Enthaltungen zählen nicht. Bei Stimmengleichheit gilt ein 

Antrag als abgelehnt. Wahlen erfolgen geheim; Wahlen in gleiche Ämter können in einem 



 

 

Wahlgang erfolgen, sofern nicht mindestens ein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied 

getrennte Wahlgänge beantragt.   

(7) Delegierte zu übergeordneten Gremien werden jeweils für zwei Jahre gewählt, sofern die 

Mitgliederversammlung nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt.   

(8) Anträge müssen spätestens am fünften Werktag vor der einberufenen Kreismitgliederver-

sammlung bei einer/einem der Kreisvorsitzenden eingegangen sein und sollen vom Kreis-

vorstand unverzüglich an die Vorsitzenden der Ortsverbände weitergeleitet werden, was 

ggf. auch per E-Mail erfolgen kann. Anträge, die nach dieser Frist eingegangen sind, be-

dürfen als Dringlichkeitsanträge (Initiativanträge) zu ihrer Behandlung in der Kreismitglie-

derversammlung der Zustimmung der einfachen Mehrheit der Versammlung.   

(9) Die Kreismitgliederversammlung kann zu bestimmten Themen Arbeitsgruppen gründen, 

zu denen auch Nichtmitglieder zugelassen werden können. Die Arbeitsgruppen arbeiten 

im Einvernehmen mit dem Vorstand; sie sind an Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

und/oder des Vorstands gebunden.   

(10) Der Kreisverband stellt seine Bewerber/innen zu Wahlen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen sowie der Satzungen und Ordnungen der übergeordneten Gebietsver-

bände auf. Soweit darin nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Aufstellung in einer Mit-

gliederversammlung (Wahlversammlung).   

§ 6 Vorstand   

(1) Der Vorstand ist das oberste Organ zwischen den Kreismitgliederversammlungen. Er ver-

tritt den Kreisverband nach innen und außen. Er führt dessen Geschäfte und Politik nach 

Gesetz und Satzung sowie auf Grundlage der Beschlüsse der Kreismitgliederversammlung. 

Er kann sich eine Geschäftsordnung geben und ggf. als Arbeitgeber fungieren.  

(2) Der Vorstand besteht aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, davon mindestens eine 

Frau, der/dem Schatzmeister/in sowie maximal sieben Beisitzer/innen. Die verschiedenen 

Ortsverbände sollen dabei angemessen berücksichtigt werden.  

Die beiden Vorsitzenden sind für die Außendarstellung des Kreisverbandes verantwortlich. 

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus den beiden Vorsitzenden und dem/der 

Schatzmeister/in. Er führt die laufenden Geschäfte des Kreisverbandes im Rahmen der 

Satzung sowie der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Kreisvorstandes. Er 

vertritt den Kreisverband geschäftlich nach außen. Die Mitglieder des geschäftsführenden 

Kreisvorstandes können den Kreisverband jeweils alleine in allen Rechtsgeschäften ver-

treten.  

(3) Der Vorstand wird von der Kreismitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-

wählt. Nachgewählte Vorstandsmitglieder werden für den Rest der Amtsperiode des Vor-

standes gewählt. Ist vor Ablauf der Amtszeit kein neuer Vorstand gewählt worden, nimmt 

der bisherige Vorstand die Aufgaben nach Absatz 1 bis zur Wahl eines neuen Vorstands 

kommissarisch wahr, längstens jedoch drei Monate.   

(4) In den Vorstand ist gewählt, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht niemand diese Mehrheit, so genügt im zweiten 



 

 

Wahlgang die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Sodann 

entscheidet das Los.   

(5) Der Kreisvorstand bzw. einzelne seiner Mitglieder können jederzeit abgewählt werden,  in-

dem ein neuer Kreisvorstand bzw. ein neues Vorstandsmitglied gewählt wird.  Entspre-

chendes gilt für Delegierte und Kassenprüfer/innen. Ein Abwahlantrag kann nicht Gegen-

stand eines Dringlichkeitsantrages sein.   

(6) Der Vorstand tagt mehrmals im Jahr nach Bedarf. Er wird von den Vorsitzenden schriftlich 

oder mündlich mit einer Frist von mindestens sieben Tagen, in besonders dringlichen Fäl-

len von mindestens 24 Stunden, in Präsenz oder online einberufen und von diesen geleitet. 

Er ist auch unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder dies for-

dern. Der Vorstand kann auf Beschluss mitgliederöffentlich tagen, auch zu einzelnen Punk-

ten, sowie sich eine Geschäftsordnung geben. 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung mindestens drei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Online-Sitzungen sowie bei besonderer Dring-

lichkeit können Beschlüsse mündlich und / oder per E-Mail gefasst werden.  

§ 7 Beiträge, Finanzen und Kassenprüfung   

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt (§ 5 Abs. 6) eine Beitrags- und Kassenordnung; 

diese ist nicht Bestandteil der Satzung. Im Übrigen gelten die Landessatzung sowie die 

Beitrags- und Kassenordnung des Landesverbandes in ihrer jeweils geltenden Fassung.   

(2) Die/der Schatzmeister/in nimmt die Verwaltung der Finanzen im Rahmen der übergeord-

neten Regelungen und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung auf Grundlage der 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands wahr.   

(3) Die Kreismitgliederversammlung wählt mit Mehrheit (entsprechend § 6 Abs. 4) für die 

Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer/innen. Diese dürfen nicht zugleich Mitglied des 

Kreisvorstandes sein. Sie prüfen die Kasse mindestens alle zwei Jahre und erstatten an-

schließend der Mitgliederversammlung Bericht, die sodann über die Entlastung des Vor-

standesbeschließt. Die Kassenprüfer/innen haben das Recht, jederzeit Einblick in die Kas-

senführung zu nehmen.   

§ 8 Satzungsänderungen, Auflösung, Fristen, Wirksamkeit und   

Inkrafttreten   

(1) Satzungsänderungsanträge sind schriftlich beim Vorstand einzureichen. Ein Satzungsän-

derungsantrag kann nicht Gegenstand eines Dringlichkeitsantrages sein. Für eine Sat-

zungsänderung ist eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen einer beschlussfähigen Mitgliederversammlung erforderlich.   

(2) Ein Auflösungsantrag ist schriftlich beim Vorstand einzureichen und kann nicht Gegen-

stand eines Dringlichkeitsantrages sein. Für eine Auflösung ist eine Mehrheit von mindes-

tens drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen einer beschlussfähigen Mitglieder-

versammlung erforderlich. Im Falle einer Auflösung fließt das Vermögen des Kreisverban-

des dem Landesverband zu.   



 

 

(3) Für Ladungs- und Versandfristen gilt das Versanddatum der E-Mail bzw.  das Veröffentli-

chungsdatum auf der Webpage oder – soweit vorhanden – das bestätigte Einlieferungs-

datum bei der Post, andernfalls das Datum des Poststempels.   

(4) Sollten Bestimmungen dieser Satzung, aus welchen Gründen auch immer, unwirksam sein 

bzw. werden oder Lücken enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestim-

mungen unberührt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestim-

mung als beschlossen, die dem von der Gesamtkonzeption her Gewollten am nächsten 

kommt. Hilfsweise und im Falle einer Satzungslücke findet die Landessatzung, ersatzweise 

die Bundessatzung, sinngemäß Anwendung.   

(5) Diese Satzung wurde auf der Kreismitgliederversammlung am 14.04.2010 verabschiedet 

und tritt sofort in Kraft. Zugleich treten frühere Satzungen damit außer Kraft.   

 

• Urfassung der Satzung beschlossen auf der Kreismitgliederversammlung   

Blieskastel, 14. April 2010   

• inkl. Satzungsänderung beschlossen auf der Kreismitgliederversammlung   

St. Ingbert, 16. Oktober 2017   

• inkl. Satzungsänderung beschlossen auf der Kreismitgliederversammlung   

St. Ingbert, 12. Oktober 2023 

• inkl. Satzungsänderung beschlossen auf der Kreismitgliederversammlung   

Homburg, 28. Juni 2025 

 


